
Entschädigung für die Teilnahem an Schweizermeisterschaften 
 
 
 
 
 
Grundsätzlich entsteht ein Anspruch für eine Entschädigung bei der Teilnahme von allen von 
der SKG anerkannten Schweizer Meisterschaften. 
 
 
Die Entschädigung lautet wie folgt: 
 
 
 
Rassen Meisterschaften:  Entschädigung des Startgeldes 
 
SKG Meisterschaften:  Entschädigung des Startgeldes 
 
Jungend Meisterschaften:  Min. Fr. 50.-- der Entschädigung des Startgeldes 
 
Agility Meisterschaften:  Beim Erreichen der Qualifikation für die Finalläufe:  

Entschädigung des Startgeldes 
 
 
 

Die Vorstand behält sich vor, dieses Reglement neuen Verhältnisse anzupassen. 
 
 
 
 
 
Stans,  
 
 
Der Präsident:       Der Kassier: 
 
 
 
-----------------------------------------------   ------------------------------------------ 


